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Herbizideinsatz im Raps 

Das Winterbehandlungsverbot im Acker- und Futterbau gilt seit dem 15. November 2023. Der 

Pflanzenschutzmitteleinsatz war wetterbedingt sehr schwierig, und manchmal gar unmöglich.  

Schmerzlich ist dies dort, wo im Winterraps resistenter Ackerfuchsschwanz vorhanden ist und 

dieses Ungras nicht vom massig wachsenden Raps unterdrückt wurde. Gleichzeitig konnte der 

für diesen Spezialfall zugelassen Wirkstoff nicht schon Anfang Oktober eingesetzt werden, da 

die Bodentemperaturen damals über 10 °C betrugen 

 

Unter diesen Umständen wird das Landwirtschaftsamt Schaffhausen ausnahmsweise noch 

bis Ende November (30.11.2023!) Sonderbewilligungsanträge für die Bekämpfung von resis-

tentem Ackerfuchsschwanz gutheissen. Für diesen Einsatz ist nur der Wirkstoff Propyzamid 

(z.B. Kerb Flo, Fulgur Rex, Granat, Nizo S, Proper Flo) bewilligt. Kerb Flo mit der Schweizeri-

schen Zulassungsnummer D-4596 ist ein Parallelimportmittel und darum auch für den Einsatz 

auf Auslandflächen einsetzbar. 

 

 

 

Anträge sind nur für Parzellen mit resistentem Ackerfuchsschwanz zu stellen. Denn Ausfallge-

treide kann problemlos noch nach dem Winterbehandlungsverbot mit einem normalen Gräser-

herbizid behandelt werden. Das Wetter ist gut zu beobachten, sind stärkere Niederschläge an-

gesagt, ist auf eine Behandlung zu verzichten. Auch darf nicht auf wassergesättigte Böden ge-

spritzt werden. Denn der Wirkstoff Propyzamid wird nach der Anwendung regelmässig in allen 

beprobten Schaffhauser Gewässern mit zu hohen Werten nachgewiesen - ob von Abschwem-

mung oder Auswaschung ist nicht klar. Propyzamid ist leider sehr giftig für Wasserorganismen 

und dementsprechend vorsichtig zu handhaben! Frost vor oder nach der Behandlung soll ge-

mäss Unterlagen kein Problem sein.  

 

Beim Antrag für eine Sonderbewilligung ist das Problem/ der Schaderreger "Andere" auszu-

wählen und das Gesuch zu begründen. Ein Kontrollfenster ist Pflicht. 
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